Sicherheitsdatenblatt
St&i “ ba c h geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

pH + (plus) Granulat

Uberarbeitet am: 22.02.2019

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname pH * (plus) Granulat
Bezeichnung des Stoffs Natriumcarbonat
CAS-Nummer 497-19-8
Registrierungsnummer (REACH) 01-2119485498-19-xxxx
SDB-Ref 07532

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des
Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen PH-Regulator

Gewerbliche Verwendung
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)

Steinbach VertriebsgmbH

Aistinger Straf3e 2

4311 Schwertberg

Osterreich

Telefon: +43 7262 614310

e-Mail: info@steinbach.at

e-Mail (sachkundige Person): sdb@steinbach.at

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4 Notrufnummer

Postleitzahl/Ort Telefon Offnungszeiten
Belgien Centre Antipoisons de Bruxelles 1120 Bruxelles +352 8002 5500 (24h)
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien +43 1 406 4343 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gem&B Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Katego-  Gefahrenklasse und - Gefahrenhin-

schnitt rie kategorie weis

3.3 schwere Augenschadigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemé&f Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 (CLP)
- Signalwort Achtung

- Piktogramme

GHS07 @

- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren.
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2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Stoffname Natriumcarbonat
CAS-Nr. 497-19-8
REACH Reg.-Nr. 01-2119485498-19-xxxx

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm
halten. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen). Beschmutzte, getréinkte Kleidung so-
fort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts iber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise Sauerstoff- oder Druckluft-Beatmungs-
gerdte. Bei unregelméBiger Atmung oder Atemstillstand sofort &rztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBBnahmen einleiten. Fir Fri-
schluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Nach Berishrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gesffnet halten und mindestens 10 Minu-
ten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spiilen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). In kleinen Schlucken trinken lassen: 0,1-0,2] Wasser. KEIN Er-
brechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 LoGschmittel
Geeignete Loschmittel
Wasser, Schaum, Alkoholbesténdiger Schaum, ABC-Pulver
Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle und Gewdés-
ser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbek&mpfung mit iblichen VorsichtsmaBnahmen aus angemes-
sener Enffernung.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich beliiften.
Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stéuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfléichen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und
entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Rlickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Geeignete Riickhaltetechniken
Neutralisierungsverfahren.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belisften.
6.4  Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertrdgliche Materialien: sie-
he Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- Maf3nahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Verwendung einer érilichen und generellen Liftung.
- Spezifische Hinweise/Angaben
Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsfléichen in einem Betriebsraum ansammeln.
- Handhabung von unvertréglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit S&uren.
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von
Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine Geféfe,
die iiblicherweise fir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getréinken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art
- Explosionsfahige Atmosphéren
Beseitigung von Staubablagerungen.
Beherrschung von Wirkungen
Gegen duBere Einwirkungen schiitzen, wie
Hohe Temperaturen, Frost, Feuchtigkeit, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
- Anforderungen an die Belijftung

Verwendung einer értlichen und generellen Liftung.
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Geeignete Verpackung
Gewerbliche Verwendung: Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte): Nur im Originalbehélter aufbewahren.
Lagerbedingungen

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kishlen Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. AuBerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMwW SMw KzwW KzZw Mow Mow Hin-

tifi-  [ppm] [mg/  [ppm] [mg/  [ppm] [mg/  weis
m3] m3]

kator m3]
DE Staub AGW 10 20 i TRGS
900
DE Staub MAK 4 i DFG
DE Staub AGW 1,25 2,4 r TRGS
900
DE Staub MAK 0,3 2,4 r DFG
Hinweis
i einatembare Fraktion
KzW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht
anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht iberschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengéngige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen Bezugszeitraum von acht

Stunden (soweit nicht anders angegeben)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung.
Individuelle Schutzmaf3nahmen (persénliche Schutzausriistung)
Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
Hautschutz

- Handschutz
Schutzhandschuhe tragen.

- Art des Materials
PVC: Polyvinylchlorid, NR: Naturkautschuk, Latex

- Sonstige SchutzmaBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Ge-
brauch Hande grisndlich waschen.

Atemschutz
Partikelfiltergerat (EN 143).
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfla-
chen- und Grundwasser verhindern.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest
Farbe weif3
Geruch geruchlos

Weitere sicherheitstechnische Kenngréf3en

pH-Wert 11,5 (Wasser: 50 9/, 25 °C) (Base)
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 851 °C

Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Entzindbarkeit (fest, gasférmig) nicht brennbar

Dampfdruck nicht bestimmt

Dichte 2,532 9/ 3 bei 20 °C
Dampfdichte keine Information verfigbar

Loslichkeit(en)

- Wasserldslichkeit 212,59/, bei 20 °C

Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Information verfigbar
Selbstentziindungstemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur >400 °C
Viskositat nicht relevant (Feststoff)
Explosive Eigenschaften keine
Oxidierende Eigenschaften keine
9.2 Sonstige Angaben es liegen keine zusétzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Beziiglich Unvertrdglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertrégliche Materialien".

10.2 Chemische Stabilitat

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Madéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zuvermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.
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10.5 Unvertragliche Materialien
Sduren
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verniinftigerweise zu erwartende, gefshrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwdrmung entste-
hen, sind nicht bekannt. Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitét

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann bei Verschlucken oder Kontakt mit der Haut schédlich sein.
Atz- /Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautdtzend/-reizend einzustufen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
Keimzellmutagenitét

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.
Reproduktionstoxizitéat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

GemaB 1272/2008/EG: Ist nicht als gewdssergeféhrdend einzustufen.
Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergeféhrdend (Deutschland)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfigbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfigbar.
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12.6 Andere schadliche Wirkungen
Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme
Nicht gelistet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Fir die Abfallbehandlung relevante Angaben

Recycling/Riickgewinnung von anorganischen Stoffen. Regenerierung von Basen.
Fir die Entsorgung iber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdaten-
blatt zu Rate ziehen.

Gewerbliche Verwendung

Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren. Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsabfile.
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)

Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren. Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsabfélle.
Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Vollsténdig entleerte Verpackungen k&nnen einer Verwertung zugefishrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu be-
handeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlégigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen
oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer Unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung nicht relevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine
14.4 Verpackungsgruppe nicht relevant
14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefdhrdend geméf den Gefahrgutvorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeférderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-
Code

Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Guter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/
ADN)

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)
Beschriankungen gema3 REACH, Anhang XVII

nicht gelistet

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

nicht gelistet

Seveso Richtlinie

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien

nicht zugeordnet

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS) - Anhang Il

nicht gelistet

Verordnung 166/2006/EG liber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs-
und -verbringungsregisters (PRTR)

nicht gelistet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

nicht gelistet
Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung iliber Anlagen zum Umgang mit wassergefidhrdenden Stoffen (AwSV)
Woassergefshrdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefahrdend

Kennnummer 222

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkon- Hinweis
zentration
5.2.1 Gesamtstaub, einschlieBlich Feinstaub 225 0,2 kg/h 20M3/ s 2)
Gew.-%
Hinweis
2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m3 nicht Gberschritten werden

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)

ngerk|osse (LGK) 13 (nicht brennbare Feststoffe)
Nationale Verzeichnisse

Verzeichnis Status

EU REACH Reg. Stoff ist gelistet

Legende
REACH Reg.  REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
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Steinbach

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1)

Sicherheitsdatenblatt

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH)

pH + (plus) Granulat

Uberarbeitet am: 22.02.2019

ABSCHNITT 1

S

ge Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
7.2 Beherrschung von Wirkungen ja
7.2 Gegen duBere Einwirkungen schiitzen, wie: ja
Hohe Temperaturen, Frost, Feuchtigkeit, UV-Ein-
strahlung/Sonnenlicht
15.1 Beschréinkungen gemdfl REACH, Anhang XVII: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.1 Beschréinkungen gem&f3 REACH, Anhang XVII

Beschréinkungen gemafl REACH, Anhang XVII: ja
nicht gelistet

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Européisches Ubereinkom-
men Gber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf Binnenwasserstrafien)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale
Beférderung geféhrlicher Gister auf der Straf3e)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel, der CAS Registry Number)
CLpP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und
Genmischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prisfung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH,
Weinheim

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Giter, siehe IATA/DGR

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von

Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Giiter im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluffahrt-Organisation)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen)

Kzw Kurzzeitwert

LGK Lagerklasse gem&f3 TRGS 510, Deutschland

MARPOL Infernationales Ubereinkommen zur Verhitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant")

Mow Momentanwert
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

ppm parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréinkung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung

gefahrlicher Giiter)

SMW Schichtmittelwert

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

TRGS Technische Regeln fiir GefahrStoffe (Deutschland)

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
vPvB

very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt
stei “ baCh geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

pH + (plus) Granulat

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von
Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gedindert mit 2015,/830/EU.

Beforderung gefdhrlicher Giter auf StraBe, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fir die Beférde-

rung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den
Transport geféhrlicher Giiter im Luftverkehr).

Liste der einschladgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fir dieses Produkt
zusammengestellt und ist ausschlieBlich fur dieses vorgesehen.
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Sicherheitsdatenblatt
St&i “ ba c h geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

pH - (minus) Granulat

Uberarbeitet am: 22.02.2019

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname

Bezeichnung des Stoffs
CAS-Nummer
Registrierungsnummer (REACH)
SDB-Ref

pH - (minus) Granulat
Natriumhydrogensulfat
7681-38-1
01-2119552465-36-xxxx
07530

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des
Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen PH-Regulator

Gewerbliche Verwendung
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)

Steinbach VertriebsgmbH

Aistinger Straf3e 2

4311 Schwertberg

Osterreich

Telefon: +43 7262 614310

e-Mail: info@steinbach.at

e-Mail (sachkundige Person): sdb@steinbach.at

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4 Notrufnummer

Postleitzahl/Ort Telefon Offnungszeiten
Belgien Centre Antipoisons de Bruxelles 1120 Bruxelles +352 8002 5500 (24h)
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien +43 1 406 4343 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gem&B Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Katego-  Gefahrenklasse und - Gefahrenhin-

schnitt rie kategorie weis

3.3 schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemé&f Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 (CLP)
- Signalwort Gefahr

- Piktogramme

- Gefahrenhinweise
H318 Verursacht schwere Augenschéden.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.

P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontakilinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren.
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Sicherheitsdatenblatt
St&i n ba c h geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

pH - (minus) Granulat

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Stoffname Natriumhydrogensulfat
CAS-Nr. 7681-38-1
REACH Reg.-Nr. 01-2119552465-36-xxxx

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm
halten. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen). Beschmutzte, getréinkte Kleidung so-
fort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts iber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise Sauerstoff- oder Druckluft-Beatmungs-
gerdte. Bei unregelméBiger Atmung oder Atemstillstand sofort &rztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBBnahmen einleiten. Fir Fri-
schluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Nach Berishrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gesffnet halten und mindestens 10 Minu-
ten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spiilen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). In kleinen Schlucken trinken lassen: 0,1-0,2] Wasser. KEIN Er-
brechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 LoGschmittel
Geeignete Loschmittel
Wasser, Schaum, Alkoholbesténdiger Schaum, ABC-Pulver
Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Schwefeloxide (SOx)
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle und Gewdés-
ser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbek&mpfung mit iblichen VorsichtsmaBnahmen aus angemes-
sener Enffernung.
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Sicherheitsdatenblatt
Stei “ baCh geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

pH - (minus) Granulat

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich beliiften.
Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stéuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfléichen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und
entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Rlickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Geeignete Riickhaltetechniken
Neutralisierungsverfahren.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belisften.
6.4  Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertrdgliche Materialien: sie-
he Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- Maf3nahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Verwendung einer érilichen und generellen Liftung.
- Spezifische Hinweise/Angaben
Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsfléichen in einem Betriebsraum ansammeln.
- Handhabung von unvertréglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit Laugen.
- Fernhalten von
Laugen
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von
Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine Geféfe,
die iiblicherweise fir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getréinken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art
- Explosionsfahige Atmosphéren

Beseitigung von Staubablagerungen.
Beherrschung von Wirkungen

Gegen duBere Einwirkungen schiitzen, wie

Hohe Temperaturen, Frost, Feuchtigkeit, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
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Sicherheitsdatenblatt

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH)

Steinbach

pH - (minus) Granulat

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

- Anforderungen an die Belisftung

Verwendung einer &rilichen und generellen Lisftung.
Geeignete Verpackung

Gewerbliche Verwendung: Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte): Nur im Originalbehéilter aufbewahren.
Lagerbedingungen

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kishlen Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Auferhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.

7.3

Spezifische Endanwendungen

Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iberwachende Parameter
Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMW SMW KZW KZW Mow Mow Hin-
tifi-  [ppm] [mg/ [ppm] [mg/ [ppm] [mg/  weis
kator m3] m3] m3]
DE Staub AGW 10 20 i TRGS
900
DE Staub MAK 4 i DFG
DE Staub AGW 1,25 2,4 r TRGS
900
DE Staub MAK 0,3 2,4 r DFG
Hinweis
i einatembare Fraktion
KzW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht
anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Gberschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengéngige Frakfion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen Bezugszeitraum von acht
Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Fiir die Umwelt maBgebliche Werte
Relevante PNEC- und andere Schwellenwerte
End- Schwellenwert Organismus Umweltkompartiment Expositionsdauer
punkt
PNEC 11,09 M9/, Wasserorganismen SiBwasser kurzzeitig (einmalig)
PNEC 1,109 M9/, Woasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
PNEC 800 M9/, Wasserorganismen Klgranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
PNEC 40,2 mg/kg Wasserorganismen SiiBwassersediment kurzzeitig (einmalig)
PNEC 4,02 mg/kg Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
PNEC 1,54 mg/kg terrestrische Organismen Boden kurzzeitig (einmalig)
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)

Geeignete technische Steverungseinrichtungen

Generelle Liftung.

Deutschland: de
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Steinbach

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1)

Sicherheitsdatenblatt

pH - (minus) Granulat

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH)

Uberarbeitet am: 22.02.2019

Individuelle Schutzmaf3nahmen (persénliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
Hautschutz
- Handschutz

Schutzhandschuhe tragen.

- Art des Materials
PVC: Polyvinylchlorid, NR: Naturkautschuk, Latex

- Sonstige SchutzmafBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Ge-

brauch Hénde grindlich waschen.

Atemschutz
Partikelfiltergerat (EN 143).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behélter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfl&-

chen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest
Farbe weif} - farblos
Geruch charakteristisch

Weitere sicherheitstechnische Kenngréf3en

pH-Wert

1 (Wasser: 50 9/}, 20 °C) (saver)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

315 °C

Siedebeginn und Siedebereich

nicht bestimmt

Flammpunkt

nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit

nicht bestimmt

Entzindbarkeit (fest, gasférmig)

nicht brennbar

Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen

nicht bestimmt

Dampfdruck nicht bestimmt
Dichte 2,439/ s bei 20 °C
Dampfdichte keine Information verfigbar

L&slichkeit(en)

- Wasserloslichkeit

5009/ bei 25 °C

Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW)

keine Information verfigbar

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt
St&i “ ba c h geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

pH - (minus) Granulat

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019
Selbstentzindungstemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur 460 °C bei 1.013 hPa
Viskositét nicht relevant (Feststoff)
Explosive Eigenschaften keine
Oxidierende Eigenschaften keine
9.2 Sonstige Angaben es liegen keine zusdtzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Beziglich Unvertréglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertrégliche Materialien".

10.2 Chemische Stabilitat

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Médéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefshrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zuvermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.
10.5 Unvertragliche Materialien

Basen
10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwérmung entste-
hen, sind nicht bekannt. Gefdhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitét

Ist nicht als akut foxisch einzustufen.

GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschadlich bei Verschlucken sein.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautétzend/-reizend einzustufen.
Schwere Augensch&digung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschdden.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
Keimzellmutagenitat

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.
Reproduktionstoxizitét

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.
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Sicherheitsdatenblatt
St&i n ba c h geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

pH - (minus) Granulat

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Gemaf 1272/2008/EG: Ist nicht als gewdssergeféhrdend einzustufen.
Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergeféhrdend (Deutschland)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfigbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfigbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme

Nicht gelistet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Fir die Abfallbehandlung relevante Angaben
Recycling/Riickgewinnung von anorganischen Stoffen. Regenerierung von S&uren.
Fir die Entsorgung iber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdaten-
blatt zu Rate ziehen.

Gewerbliche Verwendung

Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren. Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsabfélle.
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)

Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren. Abfallbehandlung von Behdltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsabfélle.
Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Vollstéindig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu be-
handeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlégigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen
oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.
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Sicherheitsdatenblatt
stEi “ baCh geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

pH - (minus) Granulat

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer Unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 OrdnungsgeméiBe UN-Versandbezeichnung  nichtrelevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine
14.4 Verpackungsgruppe nicht relevant
14.5 Umweltgefahren nicht umweltgeféhrdend gemé&f den Gefahrgutvorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeférderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-
Code

Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/
ADN)

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)
Beschrankungen gemaB REACH, Anhang XVII

nicht gelistet

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

nicht gelistet

Seveso Richtlinie

Nr. Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien

nicht zugeordnet

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS) - Anhang li

nicht gelistet

Verordnung 166/2006/EG liber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs-
und -verbringungsregisters (PRTR)

nicht gelistet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

nicht gelistet
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Steinbach

Sicherheitsdatenblatt

pH - (minus) Granulat

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1)

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH)

Uberarbeitet am: 22.02.2019

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung iliber Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen (AwSV)

Woassergefshrdungsklasse (WGK) 1

Kennnummer

376

schwach wassergefdhrdend

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkon- Hinweis
zentration
5.2.1 Gesamtstaub, einschlief3lich Feinstaub 225 0,259/, 20 M9/ s 2)
Gew.-%
Hinweis

2)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behiltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK)

Nationale Verzeichnisse

Verzeichnis

13 (nicht brennbare Feststoffe)

Status

auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m3 nicht iiberschritten werden

Stoff ist gelistet

EU REACH Reg.
Legende
REACH Reg.  REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt

4.1

Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)

Nach Aufnahme durch Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter
bei Bewusstsein ist). In kleinen Schlucken trinken las-
sen: 0,1-0,2] Wasser. KEIN Erbrechen herbeifiih-

ren. Sofort Arzt hinzuziehen.

Aktueller Eintrag (Text/Wert)

Nach Aufnahme durch Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter
bei Bewusstsein ist). In kleinen Schlucken trinken las-
sen: 0,1-0,2| Wasser. KEIN Erbrechen herbeifish-

ren.

Sicher-
heitsre-

levant

7.2

Beherrschung von Wirkungen

7.2

Gegen duBere Einwirkungen schiitzen, wie:
Hohe Temperaturen, Frost, Feuchtigkeit, UV-Ein-
strahlung/Sonnenlicht

Akute Toxizitét:
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.GHS der Verein-
ten Nationen, Anhang 4:

Akute Toxizitét:
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.GHS der Verein-
ten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschad-
lich bei Verschlucken sein.

15.1

Beschréinkungen gemafl REACH, Anhang XVII:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

15.1

Beschrénkungen gemé&fl REACH, Anhang XVII

Beschréinkungen gemafl REACH, Anhang XVII:
nicht gelistet

ja
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Sicherheitsdatenblatt
StEi “ ba Ch geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

pH - (minus) Granulat

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

Abkiirzungen und Akronyme
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Européisches Ubereinkom-
men Gber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf Binnenwasserstrafien)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Européisches Ubereinkommen iiber die internationale
Beférderung geféhrlicher Gister auf der Straf3e)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel, der CAS Registry Number)

CLpP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und
Genmischen

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prisfung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH,
Weinheim

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Giter, siehe IATA/DGR

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von

Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Giiter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluffahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen)
Kzw Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gem&f TRGS 510, Deutschland
MARPOL Infernationales Ubereinkommen zur Verhitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant")
Mow Momentanwert
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung

gefahrlicher Giter)

SMW Schichtmittelwert
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir GefahrStoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von
Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gedindert mit 2015,/830/EU.

Beférderung geféhrlicher Giter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fir die Beférde-
rung gefdhrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den
Transport geféhrlicher Giter im Luftverkehr).

Liste der einschldgigen Sitze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H318 Verursacht schwere Augenschdden.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fir dieses Produkt
zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.
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Sicherheitsdatenblatt
Stel n ba c h Dieses Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaf der Verordnung Nr. 1272,/2008 /EG.

Hartestabilisator fllissig

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname Hdartestabilisator fliissig
SDB-Ref 07553

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des
Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Wasserbehandlungschemikalie
Gewerbliche Verwendung
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Steinbach VertriebsgmbH
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Aistinger Straf3e 2
4311 Schwertberg
Osterreich

Telefon: +43 7262 614310
e-Mail: info@steinbach.at
e-Mail (sachkundige Person): sdb@steinbach.at

1.4 Notrufnummer

Postleitzahl/Ort Telefon Offnungszeiten
Belgien Centre Antipoisons de Bruxelles 1120 Bruxelles +352 8002 5500 (24h)
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien +43 1 406 4343 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gem&B Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 (CLP)
Dieses Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemé&f der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemé&f Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 (CLP)
nicht erforderlich
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthdlt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch).

3.2 Gemische
Dieses Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung gem&f der Verordnung Nr. 1272,/2008 /EG.
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Sicherheitsdatenblatt
StEI “ ba c h Dieses Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaf der Verordnung Nr. 1272,/2008 /EG.

Hartestabilisator fllissig

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm
halten. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen). Beschmutzte, getréinkte Kleidung so-
fort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts iber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise Sauerstoff- oder Druckluft-Beatmungs-
gerdte. Bei unregelméBiger Atmung oder Atemstillstand sofort &rztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBBnahmen einleiten. Fir Fri-
schluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Mit viel Wasser und Seife waschen.
Nach Berihrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gesffnet halten und mindestens 10 Minu-
ten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spiilen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen érztlichen Rat einholen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). In kleinen Schlucken trinken lassen: 0, 1-0,2| Wasser. KEIN Er-
brechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Sprishwasser, Alkoholbestdndiger Schaum, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2)
Ungeeignete Léschmittel

Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefshrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Phosphoroxide (PxOy)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmafBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle und Gewdés-
ser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekémpfung mit iblichen VorsichtsmaBnahmen aus angemes-
sener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich beliften.
Einsatzkréfte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stéuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfléichen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und
entsorgen.
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Sicherheitsdatenblatt
StEI “ ba c h Dieses Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaf der Verordnung Nr. 1272,/2008 /EG.

Hartestabilisator fllissig

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen
Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann

Mit saugféhigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschittete Mengen aufnehmen: Sdgemehl, Kieselgur (Diatomit), Sand, Uni-
versalbinder

Geeignete Rickhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.
Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.
6.4  Verweis auf andere Abschnitte

Gefdhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertrdgliche Materialien: sie-
he Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- Maf3nahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Verwendung einer érilichen und generellen Liftung.
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hénde waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von
Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine Geféfe,
die Ublicherweise fir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getréinken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Beherrschung von Wirkungen
Gegen &uBere Einwirkungen schiitzen, wie
Hohe Temperaturen, Frost, Feuchtigkeit, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
Geeignete Verpackung
Gewerbliche Verwendung: Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte): Nur im Originalbehélter aufbewahren.
Lagerbedingungen

Behdlter dicht geschlossen halten und an einem kihlen Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. AuBerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter
Keine Information verfigbar.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Liftung.
Individuelle Schutzmaf3nahmen (persénliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
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Sicherheitsdatenblatt
Stel “ ba c h Dieses Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaf der Verordnung Nr. 1272,/2008 /EG.

Hartestabilisator fllissig

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

Hautschutz

- Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 gepriifter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dicht-
heit/Undurchl&ssigkeit Gberpriifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut
durchliften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit
dem Handschuhhersteller abzukléren.

- Art des Materials
PVC: Polyvinylchlorid, NR: Naturkautschuk, Latex
- Sonstige SchutzmaBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/ Salben) wird empfohlen. Nach Ge-
brauch Héande griindlich waschen.

Atemschutz
Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfla-
chen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flussig
Farbe hellgelb
Geruch charakteristisch

Weitere sicherheitstechnische Kenngréfien

pH-Wert 8 (20 °C)
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich 100 °C

Flammpunkt nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Entzindbarkeit (fest, gasférmig) nicht relevant, (Flissigkeit)
Explosionsgrenzen nicht bestimmt

Dampfdruck 32 Pabei 25 °C

Dichte 1,045 9/ 3 bei 20 °C
Dampfdichte keine Information verfigbar

Loslichkeit(en)

- Wasserldslichkeit in jedem Verhdltnis mischbar

Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Information verfigbar
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Sicherheitsdatenblatt
StEI “ ba c h Dieses Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaf der Verordnung Nr. 1272,/2008 /EG.
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Selbstentzindungstemperatur >250 °C (Zindtemperatur (Flissigkeiten und Gase))
326 °C (relative Selbstentziindungstemperatur fir Feststoffe)

Viskositat nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften keine
Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben

Temperaturklasse (EU gem. ATEX) T3 (maximal zulassige Oberfldchentemperatur der Betriebsmittel: 200°C)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Beziiglich Unvertréglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertrégliche Materialien".
10.2 Chemische Stabilitéat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Temperatur- und
Druckbedingungen stabil.

10.3 Modglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefshrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.
10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel
10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwérmung entste-
hen, sind nicht bekannt. Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine Prisfdaten fir das komplette Gemisch vor.
Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitétsformel).
Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)
Dieses Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung geméf der Verordnung Nr. 1272/2008 /EG.
Akute Toxizitét
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.
Atz- /Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautétzend/-reizend einzustufen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschédigend oder augenreizend einzustufen.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
Keimzellmutagenitét
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.
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Reproduktionstoxizitét

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

GemaB 1272/2008/EG: Ist nicht als gewdssergefdhrdend einzustufen.
Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefihrdend (Deutschland)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfigbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfigbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme

Kein Bestandteil ist gelistet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Fir die Entsorgung ilber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdaten-
blatt zu Rate ziehen.

Gewerbliche Verwendung

Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren. Abfallbehandlung von Behdltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsabfélle.
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)

Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren. Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsabfile.
Abfallbehandlung von Behdltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefishrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu be-
handeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschléigigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen
oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer Unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 OrdnungsgeméiBe UN-Versandbezeichnung  nichtrelevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine
14.4 Verpackungsgruppe nicht relevant
14.5 Umweltgefahren nicht umweltgeféhrdend gemé&f den Gefahrgutvorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeférderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-
Code

Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/
ADN)

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)
Beschrankungen gemaB REACH, Anhang XVII

kein Bestandteil ist gelistet

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

kein Bestandteil ist gelistet

Seveso Richtlinie

Nr. Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien

nicht zugeordnet

Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

VOC-Gehalt 0,0025 %
Richtlinie liber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
VOC-Gehalt 0%

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS) - Anhang Il

kein Bestandteil ist gelistet
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Sicherheitsdatenblatt
ste‘ “ ba c h Dieses Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaf der Verordnung Nr. 1272,/2008 /EG.

Hartestabilisator fllissig

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019

Verordnung 166/2006/EG liber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs-
und -verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandteil ist gelistet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

kein Bestandteil ist gelistet
Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Woassergefshrdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefahrdend
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)

Logerklusse (LGK) 10 (brennbare Flissigkeiten)
Nationale Verzeichnisse

Verzeichnis Status

EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet

Legende
REACH Reg.  REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
7.2 Gegen duBere Einwirkungen schiitzen, wie: Gegen &uBere Einwirkungen schiitzen, wie: ja
Frost Hohe Temperaturen, Frost, Feuchtigkeit, UV-Ein-
strahlung/Sonnenlicht
15.1 Beschréinkungen gemaf3 REACH, Anhang XVII: ja

kein Bestandteil ist gelistet

15.1 _ Nationale Verzeichnisse: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkilirzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Européisches Ubereinkom-
men Uber die internationale Befdrderung geféhrlicher Giter auf Binnenwasserstrafien)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Européisches Ubereinkommen iiber die internationale
Befsrderung gefdhrlicher Giiter auf der Straf3e)

CLp Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und
Genmischen

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giiter, siehe IATA/DGR

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von

Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport geféhrlicher Giter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
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Sicherheitsdatenblatt
Stel “ ba c h Dieses Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaf der Verordnung Nr. 1272,/2008 /EG.

Hartestabilisator fllissig

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Ersetzt Fassung vom 03.12.2018 (GHS 1) Uberarbeitet am: 22.02.2019
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen)
LGK Lagerklasse gem&f TRGS 510, Deutschland
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant")
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréinkung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung

gefahrlicher Giter)

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fir GefahrStoffe (Deutschland)

VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von
Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), gedindert mit 2015,/830/EU.

Beforderung geféhrlicher Giter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fir die Beférde-
rung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den
Transport gefdhrlicher Giter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prisfergebnissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitéts-
formel).

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fir dieses Produkt
zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.
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Sicherheitsdatenblatt
St&i n ba c h geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname FreshUp Sparkling Tabs 5 g
SDB-Ref 07570

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des
Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Wasserbehandlungschemikalie

Gewerbliche Verwendung
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Steinbach VertriebsgmbH
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Aistinger Straf3e 2
4311 Schwertberg
Osterreich

Telefon: +43 7262 614310
e-Mail: info@steinbach.at
e-Mail (sachkundige Person): sdb@steinbach.at

1.4 Notrufnummer

Postleitzahl/Ort Telefon Offnungszeiten
Belgien Centre Antipoisons de Bruxelles 1120 Bruxelles +352 8002 5500 (24h)
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien +43 1 406 4343 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gem&B Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie = Gefahrenklasse und - Gefahrenhin-

kategorie weis

3.10 akute Toxizitdt (oral) 4 Acute Tox. 4 H302
3.3 schwere Augenschddigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319
3.8R spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition (Rei- 3 STOT SE 3 H335

zung der Atemwege)

4.1A gewdssergefdhrdend (akute aquatische Toxizitét) 1 Aquatic Acute 1 H400
4.1C gewdssergefshrdend (chronische aquatische Toxizitét) 1 Aquatic Chronic 1 H410

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten sch&dlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschijtten und Léschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewésser fishren.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméf Verordnung (EG) Nr. 1272 /2008 (CLP)
- Signalwort Achtung
- Piktogramme

GHS07, GHS09 @
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Steinbach

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019)

Sicherheitsdatenblatt

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

- Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitssché&dlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.

P271 Nur im Freien oder in gut belisfteten R&umen verwenden.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen.

P391 Verschiittete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt/Behdlter der Problemabfallentsorgung zufihren.

- Ergéinzende Gefahrenmerkmale

EUHO31
EUH206

Entwickelt bei Berihrung mit Séure giftige Gase.

Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da geféhrliche Gase (Chlor) freigesetzt wer-
den kénnen.

- Gefdhrliche Bestandteile zur Kennzeichnung

Symclosen

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthdlt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch).

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator

Einstufung gem. GHS

Piktogramme Gew.-%

Symclosen CAS-Nr. Ox. Sol. 2 / H272
87-90-1 Acute Tox. 4 / H302
Eye Irrit. 2 / H319
EG-Nr. STOT SE 3 / H335
201-782-8 Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 1 / H410

50-<75

&
®S

Index-Nr.
613-031-00-5

REACH Reg.-Nr.
01-2120767978-27 -xxxx

Natriumcarbonat CAS-Nr.
497-19-8

Eye Irrit. 2 / H319 10-<25

<

EG-Nr.
207-838-8

Index-Nr.
011-005-00-2

REACH Reg.-Nr.
01-2119485498-19-xxxx
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Sicherheitsdatenblatt
St&i n ba c h geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Piktogramme Gew.-%

Adipinséure CAS-Nr. Eye Irrit. 2 / H319 2,5-<5
124-04-9

EG-Nr.
204-673-3

Index-Nr.
607-144-00-9

REACH Reg.-Nr.
01-2119457561-38-xxxx

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und
warm halten. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen). Beschmutzte, getréinkte Klei-
dung sofort ausziehen. Symptome kénnen auch erst nach vielen Stunden auftreten; aus diesem Grund érztliche Uberwachung minde-
stens bis 48 Stunden nach der Exposition. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts iiber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise Sauerstoff- oder Druckluft-Beat-
mungsgeréte. Bei unregelmé&Biger Atmung oder Atemstillstand sofort érztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBBnahmen einleiten.
Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Fir Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Nach Beriihrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gesffnet halten und mindestens 10 Mi-
nuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spilen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen drztlichen Rat ein-
holen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). In kleinen Schlucken trinken lassen: 0,1-0,2] Wasser. KEIN Er-
brechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Ldéschmittel
Geeignete Léschmittel

Wasser, Schaum, ABC-Pulver

Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Chlorwasserstoff (HCI), Chlor (CI2)
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Sicherheitsdatenblatt
stei “ baCh geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. L&schwasser nicht in Kanéle und Gewés-
ser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Brandbek&mpfung mit Gblichen Vorsichtsmaf3nahmen aus ange-
messener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich beliften.
Einsatzkréfte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stéuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfldchen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und
entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewdsser oder Kanalisation gelangt, zustdndige Behérde benachrichtigen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen. Mechanisch aufnehmen.
Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.
Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung

In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertréigliche Materialien:
siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- MaBnahmen zur Verhinderung von Bréinden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden. Verwendung einer értlichen und generellen Liftung.
- Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsfléichen in einem Betriebsraum ansammeln. Das Produkt ist in der angelieferten
Form nicht staubexplosionsféhig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

- Handhabung von unvertréglichen Stoffen und Gemischen

Nicht mischen mit Séuren.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von
Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Benutzen Sie fir Chemikalien keine Gefd-
Be, die iblicherweise fir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getréinken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art
- Explosionsféhige Atmosphéren

Beseitigung von Staubablagerungen.
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Sicherheitsdatenblatt
stei “ baCh geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

Beherrschung von Wirkungen
- Gegen &uBere Einwirkungen schitzen, wie
Hohe Temperaturen, Frost, Feuchtigkeit, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
- Anforderungen an die Beliiftung

Verwendung einer &rilichen und generellen Lisftung.

Geeignete Verpackung

Gewerbliche Verwendung: Es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. geméf3 ADR) verwendet werden. Verwendung durch Ver-
braucher (private Haushalte): Nur im Originalbehélter aufbewahren.

Lagerbedingungen

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schitzen. AuBerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu tiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMW SMW KZwW KZwW Mow Mow Quelle
tifika-  [ppm] [mg/ [Ppm] [mg/ [pPpm]
tor m3] m?3]

DE Allgemeiner AGW 1,25 2,5 r TRGS
Staubgrenzwert, 900
Alveolengéngige

Fraktion

DE Allgemeiner AGW 10 20 i TRGS
Staubgrenzwert, 900
Einatembare Frak-

tion

DE Allgemeiner MAK 0,3 2,4 r DFG

Staubgrenzwert

(alveolengdngige
Fraktion; granulé-
re biobestdndige

Stéube, GBS)
DE Allgemeiner MAK 4 i DFG
Staubgrenzwert
(einatembare
Fraktion)
DE Adipinséure 124-04- | MAK 2 4 i DFG
9
DE Adipinséure 124-04- | AGW 2 4 i, Y TRGS
9 900
DE Chlor 7782- MAK 0,5 1,5 0,5 1,5 proc DFG
50-5
DE Chlor 7782- AGW 0,5 1,5 0,5 1,5 Y, TRGS
50-5 proc 900
EU Chlor 7782- IOELV 0,5 1,5 proc 2006
50-5 /15/
EG
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Steinbach

Sicherheitsdatenblatt

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019)

Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

Hinweis

i einatembare Fraktion

KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit
nicht anders angegeben)

Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht iiberschritten werden soll (ceiling value)

proc Stoffe, die wahrend der Verwendung freigesetzt werden

r alveolengdngige Fraktion

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen Bezugszeitraum von acht
Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Y ein Risiko der Fruchtschédigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu

werden

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

CAS-Nr.

End-
punkt

Schwellen-
wert

Schutzziel, Exposi-

tionsweg

Verwendung in

Expositionsdau-
er

Adipinséure 124-04-9 DNEL 65 mg/m?3 Mensch, inhalativ Verbraucher (pri- | chronisch - syste-

vate Haushalte) | mische Wirkungen

Adipinsdure 124-04-9 DNEL 65 mg/m?3 Mensch, inhalativ Verbraucher (pri- | akut - systemische
vate Haushalte) Wirkungen

Adipinsdure 124-04-9 DNEL 19 mg/kg Mensch, dermal Verbraucher (pri- | chronisch - syste-

KG/Tag vate Haushalte) mische Wirkungen

Adipinségure 124-04-9 DNEL 19 mg/kg Mensch, dermal Verbraucher (pri- | akut - systemische
KG/Tag vate Haushalte) Wirkungen

Adipinsdure 124-04-9 DNEL 19 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (pri- | chronisch - syste-

KG/Tag vate Haushalte) mische Wirkungen

Adipinségure 124-04-9 DNEL 19 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (pri- | akut - systemische
KG/Tag vate Haushalte) Wirkungen

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Schwellen- Organismus Umweltkompar-  Expositionsdau-
wert timent er

Adipinsdure 124-04-9 PNEC 0,126 M9/, | Woasserorganismen SiBwasser kurzzeitig (einma-
lig)

Adipinséure 124-04-9 PNEC 0,013™M3/, | Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einma-
lig)

Adipinsgure 124-04-9 PNEC 59,1M9/, Wasserorganismen Kléranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
lig)

Adipinsdure 124-04-9 PNEC 0,484 M9/ | Woasserorganismen SiBwassersedi- kurzzeitig (einma-
kg ment lig)

Adipinséure 124-04-9 PNEC 0,048 M3/ | Wasserorganismen Meeressediment | kurzzeitig (einma-
kg lig)

Adipinségure 124-04-9 PNEC 0,023 M3/ | terrestrische Organis- Boden kurzzeitig (einma-
kg men lig)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Liftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (persénliche Schutzausristung)
- Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
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Sicherheitsdatenblatt
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Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

Hautschutz
- Handschutz

Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchliften.
- Art des Materials

PVC: Polyvinylchlorid, NR: Naturkautschuk, Latex
- Sonstige SchutzmafBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Ge-
brauch Hénde grindlich waschen.

Atemschutz
Partikelfiltergerat (EN 143)

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfla-
chen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest

Farbe weif3

Geruch charakteristisch
Weitere sicherheitstechnische Kenngréf3en

pH-Wert 6 -7 (Wasser: 109/}, 25 °C)
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 225 °C

Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Entzindbarkeit (fest, gasférmig) nicht brennbar

Dampfdruck 66,9 Pa bei 20 °C

Dichte nicht bestimmt

Dampfdichte keine Information verfigbar
Relative Dichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Selbstentziindungstemperatur >400 °C
Zersetzungstemperatur >225°C

Viskositat nicht relevant (Feststoff
Explosive Eigenschaften keine

Oxidierende Eigenschaften keine

Loslichkeit(en) nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW) 0,94
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Sicherheitsdatenblatt
St&i “ ba c h geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

9.2 Sonstige Angaben

Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Beziiglich Unvertréglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertrégliche Materialien".

10.2 Chemische Stabilitat

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Madéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zuvermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

Hinweise wie Bréinde oder Explosionen vermieden werden kénnen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsféhig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosions-
gefahr.

10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

Freisetzung von giftigen Materialien mit:

Sduren

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verniinftigerweise zu erwartende, gefshrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwdrmung entste-
hen, sind nicht bekannt. Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Prisfdaten fir das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitétsformel).

Einstufung gemas GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitét
Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschadlich bei Einatmen sein.

Schatzwert akuter Toxizitat (ATE)
Oral 793,7 mg/kg

Schatzwert akuter Toxizitat (ATE) von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Expositionsweg

Symclosen 87-90-1 oral 500 mg/kg

Atz- /Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautétzend/-reizend einzustufen.
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Sicherheitsdatenblatt

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH)

Steinbach

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

Schwere Augenschddigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
Keimzellmutagenitét
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitét
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Gemaf 1272/2008/EG: Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, Deutlich wassergeféhrdend (Deutschland)

(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositions-
dauer
Symclosen 87-90-1 LC50 0,23™M9/, Fisch 96 h
Symclosen 87-90-1 EC50 0,17 M9/, wirbellose Wasserlebe- 48 h
wesen
Symclosen 87-90-1 EbC50 2.700 M9/, Alge 72 h
Symclosen 87-90-1 ErC50 >100 M9/, Alge 72 h
Natriumcarbonat 497-19-8 LC50 300 M9/, Fisch 96 h
Natriumcarbonat 497-19-8 EC50 227 M9/, wirbellose Wasserlebe- 48 h
wesen
Adipinsdure 124-04-9 LC50 46 M9/, wirbellose Wasserlebe- 48 h
wesen
Adipinsé&ure 124-04-9 ErC50 59 M9/, Alge 72 h
(Chronische) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt Spezies Expositions-
dauer
Symclosen 87-90-1 EC50 2.600 M9/, wirbellose Wasserlebe- 21d
wesen
Adipinséure 124-04-9 EC50 18 M9/, wirbellose Wasserlebe- 21d
wesen

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt
St&i “ baCh geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfigbar.

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB
Symclosen 87-90-1 -1,31 (25 °Q)
Adipinséure 124-04-9 3,162 0,093 (pH-Wert: 3,3, 25 °C)

12.4 Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfigbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme

Kein Bestandteil ist gelistet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Fir die Entsorgung iber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdaten-
blatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen geféhrlichen Abfall; es disrfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gem&f3 ADR) verwendet werden. Vollstén-
dig entleerte Verpackungen k&nnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Sonstige Empfehlungen zur Entsorgung

Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren. Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsabfaile.

Einschldgige Rechtsvorschriften liber Abfall

Abfallverzeichnis-Verordnung (Die AVV ersetzt die EAK-Verordnung/Européischer Abfallkatalog-Verordnung)
Produkt Code/ Abfallart: 19 09 99

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlégigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen
oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer 3077

14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
Technische Benennung (geféhrliche Bestandteile) Symclosen

14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse 9 (umweltgefahrdend)

14.4 Verpackungsgruppe 111 (Stoff mit geringer Gefahr)

14.5 Umweltgefahren gewdssergefahrdend
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Sicherheitsdatenblatt

gemdf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019)

Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Die Vorschriften fir geféhrliche Giter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeléndes zu beachten.

14.7 Massengutbeforderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméB IBC-

Code

Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/

ADN)
UN-Nummer
Offizielle Benennung fir die Beférderung
Klasse
Klassifizierungscode
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

Umweltgefahren

Sondervorschriften (SV)

Freigestellte Mengen (EQ)

Begrenzte Mengen (LQ)
Beférderungskategorie (BK)
Tunnelbeschréinkungscode (TBC)
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
9

M7

1}

9, Fisch und Baum

ja (gewdssergeféhrdend)
274,335,375, 601
El

5kg

3

90

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)

UN-Nummer

Offizielle Benennung fir die Beférderung
Klasse

Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

Sondervorschriften (SV)
Freigestellte Mengen (EQ)
Begrenzte Mengen (LQ)
EmS

Staukategorie (stowage category)

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
9

ja (gewdssergeféhrdend)

I

9, Fisch und Baum

O©

274,335, 966, 967, 969
El

5kg

F-A, S-F

A

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

UN-Nummer

Offizielle Benennung fir die Beférderung
Klasse

Umweltgefahren

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

Sondervorschriften (SV)
Freigestellte Mengen (EQ)
Begrenzte Mengen (LQ)

3077

Umweltgefdhrdender Stoff, fest, n.a.g.
9

ja (gewdssergeféhrdend)

I

9, Fisch und Baum

A97, A158, A179, A197

El
30kg

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt
stEi “ baCh geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)
Beschrankungen gemaB REACH, Anhang XVII
Kein Bestandteil ist gelistet.
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

Kein Bestandteil ist gelistet

Seveso Richtlinie

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien

El Umweltgefahren (gewéssergefdhrdend, Kat. 1)
Decopaint-Richtlinie (2004,/42/EG)
VOC-Gehalt 0%
Richtlinie liber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
VOC-Gehalt 0%

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS) - Anhang li

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 166/2006/EG liber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs-
und -verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2 deutlich wassergefihrdend

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkon- Hinweis
zentration
5.2.1 Gesamtstaub, einschlief3lich Feinstaub 225 0,2%9/, 20 M9/ s 2)
Gew.-%
525 organische Stoffe Klasse | =25 0,1ka/,, 20M9/ 5 3)
Gew.-%
Hinweis
2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m? nicht Gberschritten wer-
den
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m? darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht iiberschritten wer-

den (ausgenommen staubfdrmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behiltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 13 (nicht brennbare Feststoffe)
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Steinbach

Sicherheitsdatenblatt

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019)

Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

Nationale Verzeichnisse

Verzeichnis

Status

EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet
Legende
REACH Reg.  REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt

Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)

Aktueller Eintrag (Text/Wert)

Sicher-
heitsre-
levant

2.2 R - Sicherheitshinweise: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 _ Beschreibung des Gemischs: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
5.2 Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Gefahrliche Verbrennungsprodukte: ja
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx),
Chlorwasserstoff (HCl), Chlor (CI2) Chlorwasserstoff (HCI), Chlor (CI2)
7.3 Spezifische Endanwendungen: Spezifische Endanwendungen: ja
Fiir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16. Es liegen keine zusdtzlichen Angaben vor.
8.1 Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenz- ja
R werte):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
9.1 Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: ja
150,9 °C 225°C
9.1 Siedebeginn und Siedebereich: Siedebeginn und Siedebereich: ja
337,5°Cbei 1.013 hPa nicht bestimmt
9.1 Laslichkeit(en): ja
nicht bestimmt
9.1 Verteilungskoeffizient ja
9.1 - n-Octanol/Wasser (log KOW): ja
keine Information verfigbar
9.1 Zersetzungstemperatur: Zersetzungstemperatur: ja
>270°C >225°C
9.1 Oxidierende Eigenschaften: ja
keine
9.1 Oxidierende Eigenschaften: ja
keine
9.1 Loslichkeit(en): ja
nicht bestimmt
9.1 Verteilungskoeffizient ja
9.1 n-Octanol/Wasser (log KOW): ja
0,94
10.5 Unvertrégliche Materialien: Unvertrégliche Materialien: ja
Oxidationsmittel Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.
11.1 Schétzwert akuter Toxizitét (ATE) ja
13.1 Gewerbliche Verwendung: ja
Inhalt/Behdlter der Problemabfallentsorgung zufiihren. Abfallbe-
handlung von Behdltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsab-
falle.

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt

Stei “ baCh gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)
Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsre-
levant
13.1 Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte): ja
Inhalt/Behdlter der Problemabfallentsorgung zufishren. Abfallbe-
handlung von Behéltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsab-
falle.
13.1 Sonstige Empfehlungen zur Entsorgung: ja
Inhalt/Behdlter der Problemabfallentsorgung zufihren. Abfallbe-
handlung von Behéltern/Verpackungen: Gemischte Siedlungsab-
falle.
13.1 Einschlégige Rechtsvorschriften iber Abfall ja
13.1 Abfallverzeichnis-Verordnung (Die AVV ersetzt die EAK-Verord- ja
nung/Europdischer Abfallkatalog-Verordnung):

Produkt Code/ Abfallart: 19 09 99

14.3 Klasse: Klasse: ja

9 9 (umweltgefshrdend)

14.7 R Gefahrzettel: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

14.7 Gefahrzettel: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

14.7 R Gefahrzettel: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

16 _ Abkirzungen und Akronyme: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkilirzungen

2006/15/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates

und zur Anderung der Richtlinien 91,/322/EWG und 2000/39/EG
Acute Tox. akute Toxizitéit
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Européisches Ubereinkom-
men Gber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf Binnenwasserstrafien)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale
Beférderung geféhrlicher Gister auf der Straf3e)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

Aquatic Acute gewdssergeféhrdend (akute aquatische Toxizitét)

Aquatic Chronic

gewadssergeféhrdend (chronische aquatische Toxizitét)

ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitéit)
BCF bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
BSB biochemischer Sauverstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel, der CAS Registry Number)
CLp Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und
Genmischen
CsB chemischer Sauerstoffbedarf
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Priffung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH,
Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Giter, siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréichtigung)
EbC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Priifsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des
Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) fihrt
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines gepriften Stoffes, die eine Wirkung (z.B.

auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % &ndert

Deutschland: de
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Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU
(Europdische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europdisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prisfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des
Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) fishrt
Eye Dam. schwer augenschadigend
Eye Irrit. augenreizend
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von

Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Giiter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Gister mit Seeschiffen)
Index-Nr. die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272,/2008 angegebene Identifizierungs-Code
I0ELY Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
Kzw Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepriiften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu

einer Letalitat von 50 % fihrt

LGK Lagerklasse gem&f TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant")
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-léinger-Polymer)
Ox. Sol. oxidierender Feststoff
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung

gefdhrlicher Giter)

SMW Schichtmittelwert
STOT SE spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir GefahrStoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von
Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2015,/830/EU.

Beférderung geféhrlicher Giter auf StraBe, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die Befér-
derung geféhrlicher Gister mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den
Transport gefdhrlicher Giter im Luftverkehr).
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Sicherheitsdatenblatt
Stei “ baCh geméB Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH)

FreshUp Sparkling Tabs 5 g

Nummer der Fassung: GHS 3.0 (20.12.2019) Ersetzt Fassung: GHS 2 (18.03.2019)

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivi-
tatsformel).

Liste der einschldgigen Sitze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H272 Kann Brand verstérken; Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fir dieses Pro-
dukt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.

Deutschland: de Seite: 16 / 16



	65081460-Sicherheitsdatenblatt-pHplusGranulat-DE.pdf
	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	
	Handelsname
	Bezeichnung des Stoffs
	CAS-Nummer
	Registrierungsnummer (REACH)
	SDB-Ref

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	

	1.4 Notrufnummer
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	

	
	

	
	



	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	Stoffname
	
	CAS-Nr.
	REACH Reg.-Nr.



	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- Explosionsfähige Atmosphären

	Beherrschung von Wirkungen
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	
	- Anforderungen an die Belüftung
	Geeignete Verpackung
	Lagerbedingungen


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Art des Materials
	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	
	Aggregatzustand

	
	Geruch

	Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	pH-Wert
	Löslichkeit(en)
	- Wasserlöslichkeit

	Verteilungskoeffizient
	- n-Octanol/Wasser (log KOW)

	Selbstentzündungstemperatur


	9.2 Sonstige Angaben

	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr



	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen
	Potenzial zur Störung der endokrinen Systeme


	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Abfallbehandlung relevante Angaben
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Gewerbliche Verwendung
	Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)
	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	

	Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II
	Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)
	Kennnummer

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)
	

	Haftungsausschluss


	65081460-Sicherheitsdatenblatt-pHminusGranulat-DE.pdf
	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	
	Handelsname
	Bezeichnung des Stoffs
	CAS-Nummer
	Registrierungsnummer (REACH)
	SDB-Ref

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	

	1.4 Notrufnummer
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	

	
	

	
	



	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	Stoffname
	
	CAS-Nr.
	REACH Reg.-Nr.



	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen
	- Fernhalten von


	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- Explosionsfähige Atmosphären

	Beherrschung von Wirkungen
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	
	- Anforderungen an die Belüftung
	Geeignete Verpackung
	Lagerbedingungen


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	Für die Umwelt maßgebliche Werte
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Art des Materials
	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	
	Aggregatzustand

	
	Geruch

	Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	pH-Wert
	Löslichkeit(en)
	- Wasserlöslichkeit

	Verteilungskoeffizient
	- n-Octanol/Wasser (log KOW)

	Selbstentzündungstemperatur


	9.2 Sonstige Angaben

	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr



	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen
	Potenzial zur Störung der endokrinen Systeme


	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Abfallbehandlung relevante Angaben
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Gewerbliche Verwendung
	Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)
	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	

	Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II
	Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)
	Kennnummer

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)
	

	Haftungsausschluss


	65081460-Sicherheitsdatenblatt-Haertestabilisatorfluessig-DE.pdf
	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	
	Handelsname
	SDB-Ref

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	

	1.4 Notrufnummer
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Beherrschung von Wirkungen
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	
	Geeignete Verpackung
	Lagerbedingungen


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Art des Materials
	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	
	Aggregatzustand

	
	Geruch

	Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	pH-Wert
	Löslichkeit(en)
	- Wasserlöslichkeit

	Verteilungskoeffizient
	- n-Octanol/Wasser (log KOW)

	Selbstentzündungstemperatur


	9.2 Sonstige Angaben
	Temperaturklasse (EU gem. ATEX)


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr



	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen
	Potenzial zur Störung der endokrinen Systeme


	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Gewerbliche Verwendung
	Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)
	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	

	Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie über Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II
	Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Haftungsausschluss


	65081460-Sicherheitsdatenblatt-FreshUpSparklingTabs5g-DE.pdf
	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	
	Handelsname
	SDB-Ref

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	

	1.4 Notrufnummer
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	
	Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	

	
	

	
	

	
	
	


	- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	


	

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben

	- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- Explosionsfähige Atmosphären

	Beherrschung von Wirkungen
	- Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	
	- Anforderungen an die Belüftung
	Geeignete Verpackung
	Lagerbedingungen


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	
	

	
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition (gewerbliche Verwendung)
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	- Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Art des Materials
	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	
	Aggregatzustand

	
	Geruch

	Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	pH-Wert
	Verteilungskoeffizient
	- n-Octanol/Wasser (log KOW)



	9.2 Sonstige Angaben

	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	Freisetzung von giftigen Materialien mit:

	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	
	Schätzwert akuter Toxizität (ATE)
	

	
	


	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr



	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	
	
	


	
	
	



	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	
	


	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen
	Potenzial zur Störung der endokrinen Systeme


	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen
	Sonstige Empfehlungen zur Entsorgung

	Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall
	Abfallverzeichnis-Verordnung (Die AVV ersetzt die EAK-Verordnung/Europäischer Abfallkatalog-Verordnung)

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	Technische Benennung (gefährliche Bestandteile)

	14.3 Transportgefahrenklassen
	Klasse

	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
	Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
	UN-Nummer
	Offizielle Benennung für die Beförderung
	Klasse
	Klassifizierungscode
	Verpackungsgruppe
	Gefahrzettel
	

	Umweltgefahren
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)
	UN-Nummer
	Offizielle Benennung für die Beförderung
	Klasse
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Verpackungsgruppe
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)

	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
	UN-Nummer
	Offizielle Benennung für die Beförderung
	Klasse
	Umweltgefahren
	Verpackungsgruppe
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	

	Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie über Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II
	Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)
	

	Haftungsausschluss



